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Verordnung
über die Aufgaben auf den Gebieten der Hydrographie, 

des Seezeichenwesens 
und des Nautischen Warn- und Nachrichtendienstes

vom 12. Juni 1980

§ 1
Dem Minister für Nationale Verteidigung obliegt die Ver

antwortung für die Gewährleistung der nautischen Sicherheit 
des Seeverkehrs in den Seegewässern der Deutschen Demo
kratischen Republik auf den Gebieten der Hydrographie, des 
Seezeichenwesens und des Nautischen Warn- und Nachrich
tendienstes. Er hat dazu im Einvernehmen mit den Leitern 
der zuständigen zentralen Staatsorgane die erforderlichen 
Rechtsvorschriften, insbesondere über die Kennzeichnung der 
Seegewässer mit Seezeichen sowie die Durchführung des Nau
tischen Warn- und - Nachrichtendienstes im internationalen 
koordinierten System der Verbreitung von Funk-Navigations
warnungen, zu erlassen.

§ 2

Dem Minister für Nationale Verteidigung ist der Seehydro
graphische Dienst der Deutschen Demokratischen Republik

(nachfolgend SHD genannt) unterstellt. Der SHD ist das staat
liche Organ der Deutschen Demokratischen Republik, das die 
Aufgaben auf den Gebieten der Hydrographie, des Seezeichen
wesens, der nautischen Veröffentlichungen und des Nau
tischen Warn- und Nachrichtendienstes in den Seegewässern 
der Deutschen Demokratischen Republik wahmimmt.

§3
(1) Der SHD ist verpflichtet, zur Lösung der ihm übertra

genen Aufgaben und zur Koordinierung der Tätigkeiten auf 
den Gebieten der Hydrographie, des Seezeichenwesens, der 
nautischen Veröffentlichungen und des Nautischen Warn- und 
Nachrichtendienstes mit den zuständigen staatlichen und 
wirtschaftsleitenden Organen, Kombinaten, Betrieben und 
Einrichtungen sowie wissenschaftlichen Institutionen (nach
folgend Organe und Betriebe genannt) zusammenzuarbeiten.

(2) Der SHD vertritt im Rahmen seiner Aufgaben die In
teressen der Deutschen Demokratischen Republik in inter
nationalen Organisationen und arbeitet mit gleichartigen 
Institutionen anderer Staaten zusammen.

(3) Der Minister für Nationale Verteidigung legt die Auf
gaben des SHD im einzelnen durch Statut fest.


